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RS OGH 1982/4/21 1Ob507/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1982

Norm

EisbEG §4 Abs1 A

GrEStG 1955 §3 Z6

Rechtssatz

Als Wertmesser für die Gleichwertigkeit des enteigneten und des Ersatzgrundstücks sind die Einheitswerte

heranzuziehen. Ist der Einheitswert des Ersatzgrundstückes höher, so ist für Zwecke der Gebührenbemessung dieser

Erwerb in einen steuerfreien und in einen steuerp ichtigen aufzuspalten. Die Steuerfreiheit reicht nur so weit, als

Gleichwertigkeit gegeben ist. Im Enteignungsentschädigungsverfahren kann die für den steuerp ichtigen Anteil

geleistete Grunderwerbssteuer nicht zuerkannt werden.
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